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Einleitung 

Gemiß § 9 Absatz 1 des Landwinschaftsgesetzes 1976, BGBl.Nr. 299, bzw. 

Novelle BGBl.Nr. 331/1988, bat der Bundesminister für Land- und Fomwinsc:haft der 

Bundesregierung bis mm 15. September eines jeden Jahres über die Feststc1lungen 
pmIB den tt 7 und 8 und die .ieb daraus ergebenden Notwendigkeiten zu berichten. 

Diesem Auftrag entsprechend bar der Bundesminister für Land- und Forstwirt

schaft den "Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1990" Im 10. 

September 1991 der Bundesregierung vorgelegt. 

Die Bundesregierung legt nunmehr aufgrund ihres Beschlusses vom 17. September 

1991 dem Narionalm gemIß § 9 Abs. 2 des Landwinschaftsgesetzes 1988 den 

"Grünen Plan" vor, der die Maßnahmen enthält, welche die Bundesregierung zur Er

!eichung der im § 1 genannten Ziele fiir notwendig erachtet. 

1. ZUSAMMENGEFASSTE ERGEBNISSE AUS DEM 
LAGEBERICHT 1990 

In Österreich ist der Beitrag der Land- Wld Formyinschaft zum Brutto

lnlandsprodukt mit 3,2 '*' ähnlich niedrig wie in anderen westlichen lndustrieländem. 

Die Endproduktion der Landwinachaft (65,6 Mrd.S) stieg gegenüber 1989 um 5,0 % 

aufgrund besserer Ergebnisse in der ticrische:n und pflanzlichen Eneugung. Die forstli

che Endproduktion nahm gegenüber 1989 um 11,5 '*' auf 16,4 Mrd.S zu. Die gesamte 

Endproduktion betrug fast 82,0 Mrd.s (-Hi,3 '*'). 

Der landwirtschaftliche Außenhandel zeigte im Gegensatt zum Vorjahr 1990 

eine ungünstige Entwicklung. Während der Expon um 2,4 % auf 16.3 MrdS fiel. 

nahm der Impon um 2,5 '*' auf 32,6 Mrd.S zu. Bei einem Außenhandelsdefizit von 

16,3 Mrd.S erhöhte sich der Anteil der EG (64 %) um 23,8% auf 10,4 Mrd.S . Mit 

starkem Nachdruck ist deshalb bei den laufenden bi- und multinationalen Verhandlun

gen auf eine ausgewogene Gestaltung der Handelsbeziehungen, insbesonders mit der 

EG, hinzuarbeiten. Einerseits verloren die bestehenden Verträge an Effektivität, ander

erseits können bei abschäpfungspflichtigen MOG-Produkten Expone in die EG fast 

nur mehr mit Sondervereinbarungen abgewickelt werden. 
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Die Deckunpggme des ~ Au8eDbmde1s fiel von 52,4 ~ auf 

49,9 ",jeDe des fomlichcn AußenbmdeJs stieg auf 220,8 ~ (1989: 209,3 "). 

Die Pmdnktinn VOll Feldfrüstum fiel ~ aadJiwd des WItter1DJp

~ 1IDtaIChiedI.ic aus. Der milde WiDIer 1989190 bewilbe eiDen Vqeraricms

VOliJ4W11. Eude Februar bis Anfwnp Milz ftIUIAc:bten alladiDp mbDIrtip SIÜDDe 
lCh_cre Srblidron Die Gelreiwmle c:rbrachte 5,29 Mio.t UDd lag um 5,6 ~ aber dem 

Vorjahr. Wie in den verJqe:DeD Jabral war die Kartoffelanbaufbe IÜckJiufig 

(I990: 31.760 ba), die Zuckc:rrübc:nflicbe ltieg auf 49.758 ba. ebenso weitete lieh der 

Feldgemiisebau auf 9.666 ba aus. Die WeiDprodukIion lag aber dem zdmjlhrigen 

Durchsdmitt (2,791.000 hl). Im Jmensivobstbau lCIZIe lieb der Kcmzmttationspro 

fort. 

Die Vieb;lblun&selJebnisse 1990 zeigen erneut eine Funsea:aug der betriebli

chen Konze:mmionstendenzen. 

Die Überschußsituation auf den Mükten für wichtige landwirtschaftliche Pr0-

dukte bereiIete weiter Sorgen. Auf dem Milchsektor Ie=: aic:h. bedingt durch die frej· 

willige Lieferrücknabmetkrion (mriickpheDde MDdJanliefenmg), die Entspannung 

fort. In der Produktionsumlenkung von Getreide zu Alternativen (Eiweißpflanz.en und 

Kömerleguminosen) tta% 1990 eme Stagnation ein; bei der Nutzung emeuerbarer Ener

gieträger (aus Biomasse), %..B im WeSC der H,cbdmim:lheizungen, wurden 

Fonschritte eUclt. 

Der Holzeinschlag erbHbIe lieh im Vergleich zum Vmjahr um 13,7 % auf IS,71 

Millionen EmtefeslDielel Derbholz olme Rmde, das lWke Holzmgebot aus der Wind

wurfkawtrophe führte zu einem Absinkm der Ho1zpreix. 

Die Einkommenssiuuztion 

Die Ergebnisse der freiwillig buchführenden Haupterwerbsbetriebe (2.126) 

waren 1990 durch höhere Roherträge, vor allem durch wesentlich bessere Ergebnisse 

aus dem Wild sowie aus dem Pflanzenbau gekennzeichnet. Das Landwinschaftliche 

Einkommen einschließlich öffentlicher ZuschÜsse je FamilienArbeitskraft stieg im 

Bundesmittel um 18 % auf 165.056 S, das Gesamteinkommen je Betrieb um 17 % auf 

404.270 S . Die Steigerung war im Sö. Flach- und HÜgelland und im Wald· und Mühl

viencl am höchsten, im Hochalpengebiet und im Alpenomand arn geringsten. 
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Die E.nrap1age im Bergbauemgebiet war 1990 befriedigend. Das Land

wirtscbaftlic:he Einkolnmen einscbließlich öffentlicher Zuschüsse je F AK erreichte 

141.021 S (+ 14 CJ,), der I;inkommensabstand zum Bundesmittel aller Betriebe und zu 

den Nicht-BergbaDembettieben erhöhte sich. Die direkten Transfea.ahlangell bildeten 

wieder einen wichtigen EinkotmDeDSbestandu:D. 

ln den Spezial betrieben fiel 1990 die E.inkcmvnensemwickhmg unterschiedlich 

aus. 1m pflanzlichen Bereich (Wein, Obst, Mamfriichte) erzielten die Betriebe durch

schnittlich wesentlich höhere landwirtschaftliche Einkommen, nur im Ganenbau stag

Dienen die Ergebnisse bzw. fielen %DrÜck. 

1m tierischen Bereich schnitten die Schweine- und Mllchwinschafts

Spezialbetriebe an besten ab. Das gute Ergebnis bei den waldswken Betrieben ben1ht 

zum Teil auf der MehmUttUng infolge der Srurmkalastrophe. 

In den 1990 ausgeweneten Nebenerwerbsbetrieben (230) erreichte das Land

wirtschaftliche Einkommen etwa ein Drinel von jenem der HaupterwCIbsbetriebe. 

während die berbseinkommen nur um 9 % kleiner als bei den Haupterwerbsbetrie

ben waren. 

2. DIE FÖRDERUNGSMASSNAHMEN 1992 

Im Sinne des in ökologischer und regionaler Hinsicht neugefaßten Land

wirtschaftsgesetzes 1988 und auf der Grundlage des Arbeitsübereinkommens der 

Koalitionspaneien vom 17. Dezember 1990 bekeunt sieb die Bundesregierung zu einer 

flächendeckenden bäuerlichen Land· und Forstwirtschaft. 

Die Gesellschaft erwanet von der Land- und Forstwirtschaft die Erfüllung einer 

Vielfalt von Leistungen zur Sicherung der natürlichen LebensgruncD.agen. Erhaltung 

der Kultur- und Erholungslandschaft. Aufrechtethaltung der Besiedelung und konti

nuierlichen Versorgung mit hochwenigen Nahrungsmineln, Rohstoffen und Energie. 

Die Anforderungen an die Land- und Forstwirtschaft sind größer geworden. ins

besondere auch im Hinblick auf die zu erwanende Neuordnung des internationalen 

Agrarllandels. die nach dem Kommissions-Avis vom 1. August 1991 bevorstehende 

EG-lntegration und die weltpolitischen Veränderungen. Wie im Regierungsüberein

kommen festgehalten. erforden die EG-lntegration entsprechende Anpassungen des 
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aprischen FördenmpinatrwllCDrarioms. Der weitergebende biologiscb-trdmiscbe 

FonIcbriu UDd der JÜckJiufiae EmIbnmpverbrauc bei wichtipn Produkten fiibnen 

zu eiDer 'Obcncbnßsjtnltion, bei der der Spie1rlDm für die Preispolitik immer kleiDer, 

die Umwebprobleme Iclnriaipr UDd die 1IDdwinIchaft1i Prodnbion 1IUtZ lDtm
Iivienmg immer weaipr zur luscbUeBJicbeD oder fibenriep:adeD EiDbmliWiai
c:benm& beifllhapD vezmocbJe; zudem wurden die EinkahUnens.d.isparitllen je DICh 

Betriebspö8e UDd Stadcm pö8er. 

Die Produktivititaecklung UDd die bepeuzre Aufnahmefähigkeit der Mirlae 

fiibnen nimlicb dazu, daS ein beecht1jcher Teil der beimischen GelR:ideelzeuJUDI, 

des MilchInaebotes und der produzienc:n RiDder mit hoben Kosten exportiert werden 
mfiam, Da die Emwic:klung in allen lDdusttiestaIre lbnJicb vediuft. wird der Wen

bewero um die verbleibenden Exponx. Jirlae immer schärfer und 1em'er. 

Die8er Entwicklung wurde agrar- und fordcnmgspolitisch durch produktionsum

lenkende Sauegien. aber aucb durch Produktionsbescluinkungen. Intensitätsver

zichtspioJl&IW~ bzw. durch eine Forcierung ökologischer Produktionsweisen gegen

psleUeft. 1m Zuge der Mmtontmmgiieform wurde eine Korrd:tur der Produktions

struktur eingeleitet UDd damit in der Milcb-, Vieh- und Getreideetzeugung eine bessere 

Marfaanpusung erreicht. Die Zukunft wird zweifellos von einer noch stärkeren Markt

orientierung und einer Zurückn'hme von swk einschriinkenden Reglementierungen 

geprägt sein müssen, Das neue Förderungskonzept, das 1989~ in einem großen 

bundesweiten Diskussionsproze8 unter Binbezieh1mg von Bäuerinnen und Bauern be

raten wurde, nimmt auf diese AspekIe 1992 Rücklicbt. Gleichzeitig wurde bei der 

Neugestaltung des FördenmpsyItc:ms bzw. einzelner MaBMbmen auf eine mögliche 

BG-Integration Bedacht genommen 

Die Schwerpunkte des Grünen Planes 

Zur Sicherung der Einkommen bei Beachtung der aufgezeigten Verhältnisse und 

mkünftiger Anforderungen der Land- und Fomwinschaft insbesondere bezüglich 

Vorbereitung auf internationale EntwicklWlgen sind folgende SchwerpWlkte der 

Agrarforderung zu setzen: 
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1. Direktzahlungen 

Direkrrahlungen sollen in Programmgebieten (Bergbauembett'iebe, sonstige 

benachteiligte Regionen) als Einkommensausgleicb zur Abgelrung von Erschwernis

Ien und von landeskulture1len Leistungen gegeben weIden, wn die bäuerlichen Ein

kommen in diesen produktionsmäSig benachteiligten und daher einkommens

scbwicbenm Betrieben besser absichern zu können. Gerade im Hinblick auf mögliche 

GAlT-Auswirkungen sowie auf die neueste Entwicklung der EG-Agmpolitik sind 

Direktzuschüsse als wichtiger Bestandteil eines zukunftsorientienen Förderu.ngskon

zeptes anmsehen. Sie werden unter Bedachtnahme auf die bisher bewähnen Grund

sätze des Einkommensausgleichcs auch im Sinne einer umfassenden LeistungsabgeI

tung - insbesondere wegen der existentiellen Bedeutung der biuerlichen Landschafts

pflege für den Tourismus - schrittweise ausgebaut. 1991 standen für solche Direkt

zahlungen erstmals mehr als eine Milliarde Schilling zur Verfügung. Um den geplan

ten Zielsetzungen (Beitrag zur Aufrechterhaltung der Besiedelung und Infrast:ruktur; 

Berücksichtigung regionaler und betriebsstrukture11er Einkonunensnachteile; Aus

gleich der natürlichen und winschaftlichen Erschwernisse sowie Sicherung einer 

flächendeckenden landwirtschaftlichen Bewirtschaftung) bestmöglich entsprechen zu 
können. wurde em:mals 1991 der Bergbauernmschuß in einen Grundbetrag (als 

globale Leistungsabgeltung unter besonderer Berücksichtigung der Einkommenslage 

und der Erschwemisverhälmisse) sowie einen Flächenbetrag (differenziene Abgelrung 

der Bewirtschaftungsleistung unter Berücksichtigung der Erschwemisverhälmisse) 

geteilt. 

Für die Verstärkung des Leimmgsbezuges sprechen die differemiene Anerken

nung unterschiedlicher (betriebsindividueller) Bewinschaftungsleistungen. der zeitge

rechte Einbau eines EG-adäquaten Elementes in ein kombinienes System von Grund

und F1ächenbeirrägen sowie der reibungslose Umstieg auf ein ausgewogenes System 

der Enchwemisfeststellung im Rahmen des in Durchführung befindlichen "Neuen 

Berghöfekatasters" . 

Ein weiterer Ausbau ist auch im Zusammenhang mit der Refonn des Marlaord

nungssystems in Richtung EG-lntegration und möglicher marktliberaler GA TI -

Beschlüsse. gerade für jene Betriebe. die im marktwirtschaftlichen Wettkampf zu ge

ringe Chancen vorfmden. vordringlich. 
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2. Procluktionsumlenkende Maßnabmen im pftanzlicben und tieriscben Bereich 

Da umfepende Konzept zur MIdaeDtlastung bei Übemcbu8produ1aen sieht ne

ben der Al~ im pflamJichen Beseich (dcral finanzielle VOIIOrge 

Dicht im GrliDm P1m, lODdem bei Titel 604 - MIrktordmmg - gegeben ist) vor Illem 
PropmJme zur RßcIcnahme der PmcIokriCJDSintensjtlt bzw. verschiedene Maßnahmen 
zur M.dc!r:nt1,snq (GriinbrIcbe, Exu:Dsivienmg, freiwi11ige Lieferrüclall'hme bei 

Milch, R.ebrodunp:D) lOWie die Forderung tierischer Alternativen vor. Bei den 

pflmzlicben Altemativen ist in den nächsten Jehren eine Ausweitung auf 300.000 ha 

,eplam, für 1991/92siDd gem18 GeaeideprotokoD vom 9.7.1991 225.000 ha vorgese
hen. Das bei den GetreideverbaDdlungeo ~bene Delle FördenmpmodeJl ("Frucht

folpföntcnmg-) wird diesen Weg der Produkticmsumleokung w"ent1icb ~ 

Als Beitrag zur flichendeckeodeo Bewinschaftung des Berg- und Grünlandes 

wie auch zur Entlastung des Milchmarlaes wurde eine wesentliche Verbesserung und 

Ausdehnung der Muncrknbbalmngsprämie als auch der Schaffördcrung vorgenom

men. Diese Maßnahmen sowie die Förderung der Kälbennast werden 1992 fongesettt. 

Die Fördenmg "Energie aus Biomasse" ist weiterlUn eine wichtige Maßnahme. 

Die Innovationsförderung soll kreative Leistungen in Produktion. Verarbeitung 

und Vennarlaung (siehe dazu auch Punkt 3) wirksam unterstützen. 

3. Stärkung der Wettbewerbsfihigkeit im Bereich Verarbeitung und Ver
marktung 

Die Förderung lOll dazu beiDqen. effiziemere Vermarlaungsstrukturen zu 

acbaffeo und durch MaDacrschließung die AbsIZzmöglicbkeiten zu verbessem. wobei 

eiDe Emöhung des Verarbeinmgsgrades aazumeben ist. Der Verbesserung der Ver

muktungssaukmrc ist im Zusammenhang mit der angestrebten EG-lntegrariO!l eine 

besondere Bedeunmg beizumessen. Der Qualitätsverbesserung muß in Anbetraeht 

zunehmend liberalerer Marktverllälmisse Priorität zukommen. die Absattc:hancen 

durch die bäuerliche Selbstvermarktung (Dircktvermarktung) sind ebenso zu nutten 

wie jene der Einführung von Markenprodukten. Die Funktionsfähigkeit der Öster

reichischen ServicegescIlschaft für Agrarmarketing (ÖSA) wird auch 1992 durch einen 

Bundesbeitrag sichergestellt. Ziel der ÖSA ist, als Infonnationsdrehscheibe für Pro

duzenten, Verarbeitung, Handel, Gastronomie und Konsumenten zu dienen, im 

Bereich der Marktforschung. Produktentwicklung. Beratung und Professionalisierung 

des Marketing im Agrar- und Emährungsbereich tätig zu sein sowie Serviceleistungen 

im Agrannarketing anzubieten. 
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4. Sicherung der betrieblichen und überbetrieblichen Grundausstattung in Zu
sammenwirkung mit den Ländern 

Zur Sicbenmg der betrieblichen Orundausstattun bzw. deren zeitgemi8en An

passung sowie als Beitrag zum Ausgleich höherer Produktionskosten in benach

teiligten Gebieten wird die lnvestitionsfordenmg auf der Grundlage des neuen För

derunpkcmzepleS und im Einklang mit der im Regie~sübereinkolidllen vereinbanen 

EG-Anpassung fongefühn. Wegen der nahezu gänzlichen Martaorientierung der land

wirtschaftlichen Betriebe kommt dabei der Verkehrserschließung - also der Hofer

schließ1D'lg - eine dominierende Bedeutung zu. Die infrast:ruktureen Einrichtungen 

sind für die Funktionsfihigkeit der ländlichen Räume von größter Bedeutung, werden 

sie doch von Pendlern. von Industrie und Gewerbe sowie auch vom Fremdenverkehr 

genutzt. 

5. Verstärkte Förderung der ökologischen Produktionsweisen 

In diesem Zusammenhang wird dem biologischen Landbau besonderes Augen

merk geschenkt; die Bundesmittel hiefür werden 1992 abermals ernöht (1990: 

6 Mio.s. 1991: 15 Mio.s). Ab 1992 ist über die bisherige Umstellungsforderung hin

ausgehend eine betriebsindividuelle Förderung aller Bio-Betriebe vorgesehen. die im 

Ralunen des Förderungsmodells von Bund und Länder gemeinsam getragen werden 

wird. Biologisch winschaftende Betriebe sind in der Regel vielseitiger organisien als 

konventionelle Bewinschaftungsformen. Bundesweit wirtschaften etWa zu Beginn des 

Jahres 19922.000 Betriebe (rd. 0.7 ~ aller Betriebe; ohne Umstcllungsbetriebe) nach 

biologischen Gesichtspunkten. Unabhängig von den Intensitätsverrichtsmaßnahmen 

(siehe Punkt 3.2) wird hier grundsätzlich einer bodenschonenden, umweltfreundlichen 

und nachhaltigen Produktion Priorität eingeräumt. Hinzuweisen ist auch auf die För

derung umwe1tgerechter Düngerlagerstänen als wichtiger Beitrag zum Wasserschutt. 

6. Forcierung von Bildung, Forschung und Grundlagenarbeit 

Die gestiegenen Anforderungen an die Beratung (z.B. gestiegene Qualitätsan

sprüche. Anpassung der Produktion an die Bedürfnisse des Marktes. ökologieorien

tiene Produktion) erfordenen eine Aufstoclrung der Minel für die lande. forst- und 

hauswinschaftliche Beratung einschließlich der Fonbildung der Lehr- und Beratungs-
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laifte. Delpicben erfolIt eiDe Weiu:rfilhnmg der FOIIc:bungsfönierwlg, um den 

De1lell Herausforderungen im Agrmektor besser gerecht zu .werden und aktuelle 

FnpsWluugen (Ökologie, Produktq1lalitit. Waldstc:rbeD) inteMiver bebendeln zu 

könneD. 

7. Forstliche Fördenmg 

Ziel der forstlichen Förderung ist die Erhaltung und Verbesserung der Schutz-. 

Wohlfahns- und Erholungswirkung des Waldes sowie die Verbcssenmg der 

NmzwiIkung zur Sicherstellung der Holzversorgurlg und die Stärkung der Wettbe

we:rbsfabigkeit der Fomwinschaft. In AnbettlCht der Überaltenmg (iDsbesoDdere 

durch VerjiiDgungsbemmung durch Wild und Weidevieh) lOWie des bedrohlichen Ge

lUDdheitszustandes durch Umweltfaktoren der SchutzWaldgebiete ist die Forcierung 

von Verbessenmgsma8nahmen (integrale Schuttwaldverbesserungsprojek!e) dringend 

notwendig. Basis für die Mitte1mteibmg an die Länder stellen die von den Ländern zu 

emeIlenden Landesschua:waldverbessenmgskonzepte dar, wobei zielfiihrende 

Ma6nahmen zur Lösung des Wald/Wild- bzw. WaldIWeideproblems und sonstiger Be

lastungen als FördenmpvO!'aUSletZUDgen zu realisieren lind. 

Kreditpolitische Maßnahmen 

Darunter sind die Zinsen;yschüsse zu den agrarischen Investitionskrediten zu 

vemehen. Die Investitionsk:redite werderi bei den einzelnen FörderungsmaSnahmen 

zusätzlicb zu den vorgesehenen Zinsenzuscbüssen eingesetzt. 

K redi tvolum e n 

Für Agrarinvestirionskredite. Agramonderiaedite und sonstige zinsverbilligte 

Kndite stehen für das Jahr 1992 folgende Fördenmgsvolumina zur Verfügung: 

Millionen Schilling 

AIK .................................................... 2.700 

Konsolidierungskrcdite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 

Sonstige Kredite (Katastrophenfälle) 

ASK (roulierendes Kapital) ......... . ............... . ...... 250 
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3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN SCHWERPUNKTEN UND 
MASSNAHMEN 

Um den ZiclJetzDDgen des novellierten LandwinschaftsgesetzeS gerecht zu wer
den UDd den agrarwirtschaft ökologiscbeD, regionalen. sozialen sowie betriebs

aperifischen NonrmuiigkeUen versWtt Rechnung tragen zu kÖDDen, sind fiir die nach
nbenden Scbwerpunbma8nah im lntercsIe-eines wUbamc:n Einsatzes und einer 

bcamöglichen Effizienz der Mittel folgende Grundsätze fiir eine dirrerenzierte und 

praxisgerechte Förderungspolitik zu beachten: 

• Der im Regicrungsübercinkommc:n festgelegten Anpassung des Fördenmgsm· 
a:rumentariums an jenes der BQ sollen auch die Maßnahmen des Grünen Planes 

1992 Rechnung tragen. 

• Eine Förderung von Einzelbetrieben (Einzelma8nalunen) durch Investitions

zuschüsse wird in der Regel auf benachteiligte Regionen zu beschränken sein. 

• Die Fömerung von Gemeinschaftsmaßnahmen und -einrichtungen haben im 

Wege von Investitionszuschüssen den Betrieben aller soUo-ökonomischen Er

werbsanen im gesamten Bundesgebiet zugute zu kormnen. Gemeinschaftsein

richtungen und Innovationen haben Priorität. 

• Die Leistung von ZinsenzuschÜ5Sen für Agrarinvestitionskredite ist vor allem 

auf jene Investitionen zu konzentrieren, die für die Weiterentwicklung des 

heimischen Agrarsektors notwendig sind. 

• Die Förderung mittels Zinsenzuschüssen soll bundesweit mit spezieller Berück· 

sichtigung der Betriebe in den Programmgebieten sowie von Hofübemehmem 

erfolgen. 

'; ' . 

• Der Einsatt von forstlichen Förderungsmineln zur Verbesserung der 

Schutzwirlrung des Waldes fiir VeIjüngungs-, Pflege- und notwendige Er

schließungsmaßnahmen wird verstärkt. Zur Gewährleistung der Effizienz dieser 

Förderungsminel ist in den verbesserungsbedürltigen Hochlagen- und 

Schutzwaldbereichen der Waldweidefreistellung und der Verhinderung waldge

fahrdender Wildschäden verstärktes Augenmerk zU schenken. Dies bedeutet, daß 
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kDmroUiabIre Mtßnabmen für die LösmJg der Weide- UDd Wlldbelastungen in 

den Scbuuwaldverbeaenmppbidal FörderungsvoraussetzUDg wird. 

• Maßnahmen zur Pördenmg der Land- UDd FwslWiaIcbIft leisten dmehen auch 
eiDen wichtip:n Beitrag zur Stiitbmg der Winschlftskraft im lindlicben Raum. 
Die land-, fom- UDd waaenrinIc:baft FördenmpmaBnabmen bediUfen 
p:rade deshalb auch eiDc:r liDnvoUen Abstimmung mit der Regional-.lDdustrie

und GewerbefOrdenmgspolitik sowie mit der Siedlungs-. Sozial- und Umwelt

politik. 

• Die Sicherung der Emkondllel'llOll Dicht nur durch eine höhere Wenschöpfung 

bei den landwinsc:haftlichen Produben durch beaere QualitJ1. mehr Be- aDd 

Verarbeitung lOWie Vennadmmg auf dem Betrieb, lODdem auch durch Schaf

fung bzw. Untem1immg bei der Erschließung von auSerlandwinschaftlichen 

Einkommensmäglichkei1en im Betrieb oder im Nahbereich des Betriebes erfol

gen. 

• Bei der Durchfiihrung von fördenmgsma8Dahmen ist auf die MlIktsituarion und 

auf bestehende Gaetzesregelangen (%oB. Bestandesbegrenzungen bei Nutztieren, 

Richanengenregelung bei Milch und Anbaubeschränkungen, %oB. nach den Lan

desWeinbaugesetzen) Bedacht zu nehmen. 

Um den effizienten und ziclgerichteten Einsm öffentlicher Minel besser zu ent

sprechen, wurde schon 1991 eine Sttaffung der förderunp:richilinien vorgenommen 

und die Abwicklung vereinfacht. 

Die Berücksichtigung des Prinzips eiDc:r integralen Förderung ist die Voraus

lCIZm1g dafiir, daS die aus dem Grünen Plan zur Verfiigung gc:stdlte:n Mittel optimal 

zur WUkung kommen. Die förderung tw &ich auf alle Erwerbsanen (Voll-, Zu- und 

NebeDerwerbsbetriebe) zu eISDecken. Bei Nebene:rweIbsbetriebcn oder Betrieben. die 

eine Erwerbskombination anmeben, sollte die förderung eine Vereinfachung der Be

triebsorganisuion und eine Veningerung der Arbeits- und Kapitalbelastung fiir die Be

sitt.crfamilien erleichtern. 
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Finanzielle Dotierung der Maßnahmen 
1992 

Zur Steigerung der WeubewerbsIahigkeit sowie zur Wehelemwicklung der Be

triebe bzw. ZW' Hebung des Einkonuuens für die in der Land- und Forstwirtschaft Tm
gen. ZW' Sichenmg der Bewinschaftung und der Besiedelung in den benachteiligten 

Regionen, der Erhaltung der Funktionsfahigkeit des ländlichen R Inmes sowie zur 

Qualitälssteigerung bei den landwirtschaftlichen Produben wird unter Berück

lichtigung der Empfehlungen der Kommission gemIS f 7 Abs. 2 des Landwirtschafts-

1e8etZeS vorgeschlagen, die Maßnahmen im Sinne des f 9 Abs. 2 des LWG wie folgt 

zu dotien:n: 

Bundesbeiträge 

Maßnahmen des Grünen Planes in 1.000 Schilling 

Bergbauemm.schuß und Zuschüsse für Betriebe in 
benachteiligten Gebieten •.•.........•................................................. 1.036.000 

Frachtkostenz:uschuß für Futterstroh .•.•.•...•.................................. 4.583 

Kosten vergütungen (AbsattfOrderungsbeitrag) ..•......................... 58.000 

V-ftunIPSZJ1scbjjtte m;_A_ 'bL..rde) .......... ""' •• --0 \~t .1.-';; _ •• _ •• -------•• - •••••••••••• 20.020 

Direktzahlungen ______________ _ 
1.1l8.6(}3 

Maßnahmen des Grünen Planes 

QualitäIsverbesserung iIn Pflanzenbau ......................................... . 25.141 

Sonderlrulturcn und Bergweinbauforderung ........................... . ... .. 13.000 

Intensitätsrninderung im Ackerbau .............................................. . 32.000 

Qualitätsverbesserung in der Tierhaltung ................................... .. 29,001 

Tierische Alternativen .................................................................. . 37,001 
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PmdnkriODllJ!l'lenknni in der TiedWamg Bundesbeir:räge 
in 1.000 Schilling 

Maner\;phba11:11111 ........................................ __ ......................... 19S,()()() 

.......... __ ........... _ .................... __ ........ _..... 25,000 

EIIe:rJ:ie aus Bi~ ...................... _. ______ .... _ .. __ .. __ ............. 66,000 

lmIovlliOl'lell ...... __ ••••••••••.• _ ............................. _ .......... _............... 9,.s00 

Produktionsumlenkende Maßnahmen im pflanzlicbea 
und tierischen Bereich _.. .c3l,l43 

Madaentlasnmg für inländisches Obst .......................................... 11.060 

Vemwiaun&. Madae:rsc:blicBun&. AuIste1lungswesen .................. 41.640 

Verbesserung der Mariasttubur (lnveatitiODeD) ............................. 42,250 

Innovationen ................................. .................................................. S,.soo 

AgJ"JImW'ket:iD,g •• ___ ...... ______ •• _ •• __ •• _____ •••• _ •• __ •• _ •• _ •• ___ ••. 30.()()() 

Stärkung der Wettbewerbsfihigkeit im Bereich 
Verarbeitung und Vermarktung 130,450 

Maßnahmen des Grünen Planes 

l..andwinschaftlic:he bauliche Investitionen .................................. . 167.094 

l..andteehnische Investitionen ••.•...•...••.••.•.....•.•.•....•...................... 36,666 

Landtechnische Maßnahmen (z..B. Maschinenringe) ................... .. 16,412 

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete .................................... . 375.837 

Agrarische Operationen ................................................................. . 18,000 
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Bundesbcitriige 
in 1.000 Schilling 

~cber W aae::rblll ................................................... . 

lAndarbeiterwobmmgen und .oziale Wohlfahn .......................... ... 

Ölrterlei.ch.ilcl'te Bauernhilfe •.•. ____ •• _ •• __ ••••.• _ •• _ •. _ •••• _ •• _ •••••. _ •. 

Sicherung der betrieblichen und über betrieblichen 
Grundausstattung in Zusammenwirkung mit den 
Ländern ...... . ....... 1111... .. .................... . I •••••••••••••••• 

Biologischer ~dbau .................................................................. .. 

Umweltgerechte Düngerlagemätte:n .............................................. . 

Förderung von ökologischen Produktionsweisen _____ _ 

l..a.rldwirt:s.cbaftl.i B_ ... ___ .. ____ ....................... . 
Forstliches B~e:rl ...••..••..•••.•. _ •.••••.••••.•.•......•.••.•.•........... 

~ches Bildungswesen ............................................. . 

KaJ::nrnereigene Bildungsstätten .................................................... . 

Forschungswesen .......................................................................... . 

Forderung von Bildung, Forschung und Grundlagen-
arbeit •.... """ ..•........ '1"" $ ••• _______ _ 

17,009 

25,005 

4,000 

660,023 

56,000 

33,000 

89,000 

139,957 

19,557 

3,627 

6,501 

29,360 

199,002 
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Malnahmen des Grünen Planes in 1.000 SchUJing 

FoIalicI:Ie MaßMbrrv=rt ................................ - .............. --_ .............. . 

Pördciq der P.zilolllDl1wiIkDIIg des Waldes ................................. . 

B_B ZIIr' W _ .............. __ .. ___ :. .... . 

ADla.ge VOll Er!erJ'idlolzOjicIJerI .... _ ...... _ .............. __ ............ __ ...... . 

Hochlq-ezJ.aU.ff'DrI'tIIIIg' u,nd SclIu1:zwaldsaniel'ul1& ........................... . 

EncblieBung von Wildb'cbeinzupgebietc:n .... _ .. ______ .. _ •. ____ . 

65,789 

1,140 

3,744 

0,001 

45,799 

104.000 

POIItlicI:ae Bri:I:lgtmpanlage:ll ••••• _ •••• _______ .... ____ •• ______ •• ___ • 28,758 ------Forstliche Förderung _____________ _ 249,231 

Kreditpolitische Maßnahmen ___________ , 865,000 

Gesamtsumme _. E _._. '_1' ._ •• _ •• _ ••• _ •• _ •• _ •• _ ••• _ •• ___ ... 3.743,552 

Neben den 3.74305 Millionen Sc:hDling des Grünen Planes, die nachfolgend 

DACh Sc:hwerpunben UDd Maßnahmen geglirden lind, acben weites aus dem Kon

jankmraDsglcichsvoransc:hlag zur Verfügung: 

Tilel 

Summe 

602 

603 

Summe 

58,000 

28,000 

86,000 

Millionen Schilling 

58,000 

22,000 

80,000 

116,000 

50,000 

166,000 
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3.1. Direktzahlungen 

Btrgbautrnzuschuß und Zuschüsst für Bttritbt in btnach

tti/igttn Gtbitttn 

Der Bergbauemzuschuß wUd - je nach Erschwemiszone abgestUft - als Ein
kommensau.sgleich sowie als Abgeltung der im öffentlichen Interesse erbrachten Leist-

1Dlgen der Bergbauern in Fonn eines Gnmd- und f1ächenbeitrages ausbezahlt und im 

Hinblick auf die wachsende Bedeutung der Bewahrung der Kulturlandschaft und der 

Sicherung peripherer ländlicher Räume erhöht. Der Flächenbeitrag 1992 ist lU1 die 

Auflage gebunden. daß die Länder eine entsprechende Gegenüberstellung sichern. 

In den benachteiligten Regionen außerhalb des Berggebietes ist vor allem durch 

Stiirlamg der regionalen Winschaftskraft einer weiteren Entsiedelung und den damit 

verbundenen kostenwirksamen Folgeenrwick1ungen entgegenzusteuern. Darüberhinaus 

sollen analog und in Abstimmung zum Berggebiet durch den Ausbau von Direkt

zahlungen die nicht marlamäßig abgegoltenen Leistungen der Land- und Forst

wirtschaft in diesen Regionen honorien werden. 

Frachtkosunzu.schu.ß für Fu.tttrstroh 

Zur Verbesserung der Funenninelbasis der Betriebe in den Bergbauerngebieten 

wird im Winschaftsjahr 1991/92 ein Frachtkostcn%USChuß für Futterstroh gewähn (50 

9C Bund. 50 % Land). 

Kosttnvtrgütu.ngtn (Absatzförd~ru.ngsbdtrag) 

1m Rahmen dieser Maßnahme erfolgt eine Vergütung des Allgemeinen 

Absattforderungsbeitrages der Milch für Bergbauem der Erschwemiszonen 3 und 4. 

V~rw~rtu.ngszu.schüss~ 

Für die Förderung des Viehabsatzes werden Zuschüsse bei Rindern und Pferden 

geleistet. 
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3.2. Produktionsumlenkende Maßnahmen im pflanzlichen und 
tierischen Bereich 

QutllitDtlverbesserung im Pflanzenbau 

MaBnabmc:n zur QnaJitätsverbesaenmg im Pflum:nbau beaeffen den Pflanu:n

und Mmerbau. die Pflanu:nzucbt und das SutgutweIeD sowie die Speri,Umlturen 

Gemüse-. Obst-. G&nc:D- und Weinbau und den Pflanzenschuu. Mit ihnen soll die 

Wcttbcwcrbsfähigkeit der heimiscbc:n Landwinscbaft durch die Verbesserung der 

Qualität ihrer Erzeugnisse gesichcn werden, 10 daß die gebotenen AbsaJ:zchancen auf 

den Inlands- sowie auf den Exponmärlaen besser WahrJCIlOl1lD1eD werden können. 

Bergweinball 

Zur Erhaltung der Kulturlandschaft wird für Weingänen in Tcrrassen- und 

Stcillagen - deren Bewinschaftung gefährdet ist - vor allem aus landeskulturellen 

Aspekten 1992 letztmalig eine Förderung gewährt. 

Inunsit4tsminderllng im Ackerball 

Mit den Erfahrungen der Extensivierungspilotprojekte aus den Jahren 1990 und 

1991 werden im Rahmen der Förderungsmaßnahme '1ntensitätsminderung im Acker

bau" ökologische Produktionsweisen weiter gerarden. 

Die Fördcnmgsmaßnahme verfolgt das Ziel. sowohl zur Verminderung der 

landwirtschaftlichen Produktion als auch zur Verbesserung der ökologischen SitulUion 

beizutragen. Auf ca. 7.000 ha können Landwirte, die bei eingeschränkter Düngung 

gänzlich auf Pflanz.enschutzminel verzichten, Fläcbenprämien zur Abgeltung des 

dadurch entstandenen Mehraufwandes UDd Enragsriickganges in Anspruch nehmen. 

Qllalit4ts"Verbesserling in der Tierhaltllng 

Zur Verbesserung der Qualitäl tierischer Produkte und der ProduktivitäI in der 

Viehwinsc:haft dienen züchterische Maßnahmen in Verbindung mit kostengünst~en. 

arbeitsteiligen und umweltschonenden Erzeugungsmethoden. Sie sind zusammen mit 

einer funktionierenden Vennarktung und Verwertung die Grundlagen der Verede

lungswinschaft. 

Die Erzeugung von genetisch hochwenigen Zuchnieren ist eme wesentliche 

Voraussetzung zur qualitativen Verbesserung der tierischen Produktionsgrundlagen im 

Inland sowie zur Sicherung des Zuchtviehexpones. Dabei ist vor allem den auf der Ba-
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ais winschaftseigenen Futters eIZiclbaen Dauerleistungen vor Höchstleistungen Vor

rang einzuräumen. In der MilchrindeI%Ucbt müssen Langlebigkeit, Lebensleistung und 

T1eIJesundheit im Vordergrund stehen. Besonderes Augemnerk ist auch der weiteren 

Vetbessc:rung der Eutergesundheit und der Rohmilchqualiw zu widmen. In der 

Sc:bweinezucbt sind Probleme der Fleischqualität verstäIkt zu bearbeiten. 

Zur optimalen Ausschöpfung der vodumdenen genetischen Anlagen liefem Kon

trollen, Leistungsprüfungen und die Anwendung wissenschaftlich gesichener Züch

tungsmethoden und Zuchtwenschä1%methoden jene Unterlagen, die für die Zuchtwahl 

in allen Tierspanen von wesentlicher Bedeutung sind. Die Minel des Grünen Planes 

sind zur Förderung und Weitercnrwicklung der züc:htc:.rischen Maßnahmen. für die 

Durt:hfiihrung der Leistungsprüfung und Fünerungsberatung lOWie notwendige 

Maßnahmen zur Verbesserung der Robmilchqualität einzusetzen. In einigen För

derungsbercichen ist der Bundesbeitrag zu reduzieren und durch ernöhte Länderbei

träge zu .kompensieren. 

Prodllkt;onsllm/~nkllng lind AlurnQtiv~n in d~r tj~rjsch~n 

P rodll kti on 

Im Sinne der Notwendigkeit des Aufbaues von Alternativen zur Milchproduktion 

haben innerhalb der V~de1ungswinscbaft die Kuhhaltung ohne Milchliefe:rung (Mut

terkuhhaltung) und die Mutterschafhaltung (Mastlämmererzeugung) besonderes 

Gewicht. Weiters werden auch ~ AltcmarivCD (Bienen, Fischerzeugung, Puten

produktion) gefordert. Die Qualitärsrindflcischerzeugung und die Marken

fleischerzeugung werden weiter ausgebaut, um noch vorhandene MBIkmischen, wie 

z...B. Almochsenfleisch. besser zu nützen. 

En~rgi~ alls Biomass~ 

Die verstärlne NutzUng emeuerbarer Energieträger (Biomasse-Heizanlagen für 

Einzelbetriebe und Nahwänneversorgungsanlagen, Biogasanlagen, Klein-EKraftweIk.e 

usv,'.) soll einen Beitrag zur Umstellung auf umweltfreundlichere Energien bringen. 

Die Verwendung von pflanzlichen Rohstoffen (Getreide-. Öl- und Eiweißpflanzen) als 

Ausgangsprodukte für die Hemellung von Biotreibstoffen soll weiter geprüft werden. 
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I ""DYIl ti D"e" 

Die bmovaticmsf'ördenJD& dient zur Sc:bIffuni von Einkommc:nsaltcmativen für 

1aDdwirtacbaftl Beuiebc in der pflmrlichat und tieriscben Produktion .owie im 

DieDld.eiltunpbeleich. ~ und ApuinvestiliOJJSkledbe. %oB. für 

beuliche ADlapn. m,vbjne11e und tedmische Eimic:hnmgen. anfanp erforderliche 
Beaiebpnhtd aowie uitJjcb Jjmitiene Zuschiipe für Projebbeaeuer. die keine baupt

bemfJicbe 1andwinschaftlicbe B~ ausilben,können in der Swtpbue 

bereil,estellt werde.l. 

3.3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verarbeitung 
und 

Vermarktung 

Mtzrbentltzstung für inländisches Obst 

Für marla~ende Maßnahmen (Expon) bei inländischen Tafeliipfeln werden 

Zuschüsse ,ewähn. 

MtzrklStruburverbesserung und Mtzrberschließung 

Unter den BedingunJen des Kiufemwttes und bei zunehmender Verschärfung 

der Konkunem: beim Absm bndwinsc:baftlicber Produkte ist es notwendig, das An

gebot besunöJlich auf die Nachfragewünsche auszurichten, die AbsmmöJlichkeiten 

auf dem lDlmdsrrwkt versWkt zu DÜtzal und den Vc:rk.mf auf auslindischen Märlaen 

zu erhalten. Die Weruc:höpfung der Land- und FomwinIchaft kam DUr im Wettbe

werb mn Marktanteile gehalten bzw. 'esteigen werden. 

Mit Hilfe der Mittel des Grünen Planes für die Verbesserung der Marktstruk

tur IOIlen vor allem die Errichtung von Anlagen bzw. der Ausbau von Einrichtungen 

erleichten werden, die dazu dienen, verbessen.e Wld längerfristig gcsichcne Absatz

möglichkeiten für die Erzeugnisse einer möglichst großen Anzahl land- und forst

wirtschaftlicher Betriebe zu schaffen. Das bisher zum überwiegenden Teil im Bereich 

von Be- und Verarbeitungsbetrieben und des Handels gelegene Produktangebot hat 

sich auf die Selbstomanisarion in Form von Ab-Hof-VeIkauf, Bauerrunärkten und 

bäuerlicher Gemeinschaftsvermarlaung erweiten. Die besonderen Chancen der Selbst

organisation liegen im Bereich bäuerlicher Spezialitäten und bei Produkten mit beson-
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derer ErzeußIluweise sowie entsprechender Kennzeichnung. Diese Erzeugnisse sind 

gegenüber dem übrigen Angebot derselben Produktart zu erkennen und lassen sich da

her mit entsprechender Information und Präsentation gut bewerben. Der verstärlae Ex

pan wettbewerbsfähiger agrarischer Fertigwaren ist ebenfalls notwendig. 

Durch die Mitgestaltung des landwinschaftlichen Produkteangebotes von Bau

ern wird insbesondere die von den Konsumenten gewünschte AngebotsVielfalt ver

bessen. Ein kooperatives Vorgehen in der Be- und Verarbeitung sowie Veneilung 

sichen die Teilnahme von Gewerbebetrieben an Spezialitätenprogrammen. 

Die Förderung von Investitionen und von Personal- sowie Sachaufwendungen 

zur Verbesserung der Marlastruktur konzentrien sich auf landwinschaftliche Einzelbe

triebe und bäuerliche Absattgemeinschaften. 

Maßnahmen zur Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Produkte um

fassen eingehende Infonnationen über die Marktlage, die Bedürfnisse der Verbraucher 

und die Durchführung geeigneter Marketingmaßnahmen (Produktkennzeichnung, in

formation unctPräsentation, Veneilung). 

Für die Präsentation und Infonnation des österrcichischen Produkteangebotes 

ist die Teilnahme an in- und ausländischen Messen und Ausstellungen besonders 

wichtig. 

Mit dem Angebot "Urlaub am Bauemhor' wird neuen Tourismustrends (z.B. 

"abschalten können" und "Natur erleben") entsprochen. Auf Basis des neuen Mar

ketingkoru:e;ptes "Urlaub am Bauemhor' sind organisatorische Einrichtungen zu ver

stärken (Regional-. Landes- und Bundesebene). Damit verbunden sind ernöhte 

Personal- und Sachaufwendungen. Aus Mineln des Grünen Planes werden daher 

Zuschüsse für den organisatorischen Aufwand und für die Werbung geleistet. 

3.4. Sicherung der betrieblichen und überbetrieblichen 
Grundausstattung in Zusammenwirkung mit den Ländern 

Landwirtschaftliche Bauinvestitionen 

Um eine zeitgemäße Bewinschaftung in den bäuerlichen Betrieben zu ermögli

chen, wird die Errichtung und Verbesserung landwinschaftlicher Bauten gefOrden, 
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wobei auf die Erhaltung wertvoller Bausubstanz und eine landschaftsgerechte Bau

weile zu achten ist. Weiters wird die Umstelbmg vorhandener Tierbaltungssysteme auf 

tierfreundlicbe AufstallungsfODnen geförden. Die dafür vorgesehenen Investitions

zuschÜSle zu einzelbetrieblichen Maßnahmen sind vorrangig für Prognunmgebiete 

bestimmt. 

LDndtechnische Investitionen 

Durch die Fördenmg von Neu- und Ersattanschaffungen von Bergbauemspezial

maschinen (Motonnäher, Heuraupen) und die Anschaffung von Maschinen, Geräten 

und Anlagen für die Innenwinschaft soll eine Vereinfachung oder Erleichterung be

trieblicher Arbeitsvorgänge bewiltt werden. 

Einen wichtigen Beitrag %Ur Betriebserhaltung leistet auch die Förderung land

technischer Maßnalunen. Zur Instandhaltung des eigenen Maschinenbestandes ist die 

Aus- und Weiterbildung der bäuerlichen Jugend und der Landwine notwendig 

(Wanungs-, Schweiß-, Traktorfahrlrurse etc.). Einen Schwerpunkt bildet die Kosten

senkung durch den zwischen- bzw. überbetrieblichen Maschineneinsatt in Form der 

Maschinen- und Betriebshilferinge. 

Verkehrserschließung ländlicher Gebiere 

Ein zeitgemäßer Wegebau ist eine wichtige Maßnalune zur Verbesserung der In

frastruktur im ländlichen Raum. Eine angemessene Erschließung ermöglicht den ganz

jährig bewohnten und bewirtschafteten Betrieben die Erfüllung ihrer Produktions- und 

Umweltaufgaben und erhält den ländlichen Raum funktionsfähig. Weiters eröffnen 

bessere Verkehrswege in den ländlichen Gebieten für viele die Chance, einem außer

landwirtschaftlichen Zuerwerb in Tagespendelentfemung nachzugehen. Ein funk

tionierendes ländliches Wegenetz trägt somit wesentlich zur Existenzsicherung, zur 

Erhöhung der Lebensqualität sowie zu einer verbessenen Erreichbarkeit des gesamten 

ländlichen Raumes bei und verbinden Entsiedelungen. 

Schließlich ist auch der FremdenveIkehr in beachtlichem Ausmaß Nutznießer 

einer gut erschlossenen Erholungslandschaft. Mit einem jährlichen Bauvolumen von 

rd. 1,2 Mrd.S werden außerdem wichtige Beschäftigungsimpulse für das Bau- und 

Transpongewerbe in strukturschwachen Gebieten gesetzt. Bundesweit liegen :zu Be

ginn des Jahres 1992 rd. 6.900 Anträge auf Errichtung einer zeitgemäßen Zufahn vor. 
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Agrarische Operationen 

Die Agrarverfabren (im wesentlichen die Verfahren zur Zuunmtenlegung 

von ladwinIrcbaft1i Gnmdstücbn) trIgen zur Vertasdamg der Prodakticms- und 

AlbeitlbedinguDgeD bei. Weil hiezu in pwacbsene Strukturen bzw. in die Landschaft 

pundlegend und nlchhaltig eingegriffen wird. ist die lUSI'eichendc Berücksichtigung 

ökologischer Erfordc:misle notwendig. Zur Sicbenmg und Scbaffung eines nachbaltig 

leistungsfahigen wui ökologisch intakten Landschaftshaushaltes sowie zur Er

schließung der neugeordneten Flur werden Bundesminel aufgewendet. Die verstäIkte 

firwWelle Einbindung der Länder ist notwendig. 

B es it:ltrllktllrfonds 

In der Bodenpolitik sind zur Erhaltung wui Verbesserung der bäuerlichen Fami

lienbetriebsstruktur mit ihrer breiten agrarischen EigentumsstreUung im Rahmen des 

landwirtschaftlichen Sicdlungswesens einschließlich der Aufgaben des Besittstruktur

fonds Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten vorgesehen. 

LDndwirrschDftlicher WDsserbDIl 

Der landwinschaftliche Wasserbau umfa8t wasserwirtsc:haftliche Maßnahmen 

zur Erhaltung und V c:rbesserung der Was-=rspeichcrfunktion und Filterwirkung der 

landwinschaftlich genumcn Böden. 

Ziel ist die Sic:henmg eines ausgeglicbcnen WasseIblusbaltes. Konkret sind dies 

Maßnahmen zum Schutt gegen BodeDabttag, MIßnahmen zur Erreichung eines 

flächenhaften Wasscnückhaltes, Bewä.sserungsrnaßn sowie Maßnahmen zur Sa

nierung von Rutschungen. 

LD ndD rbei rerwohnungen und SO%;D le WohlfD hrt 

Diese Förderung des Landarbeiten:igenheimbaues hat zum Ziel, die notwendigen 

Arbeitskräfte in den agrarischen Produktionsgebieten zu halten. Die Förderungsminel 

sind daher zur Errichtung und Verbesserung von Eigenheimen fiir die in der Land- und 

ForstWirtschaft benötigten AIbeitskräfte zu verwenden. Neben Investitionszuschüssen 

sind hiefiir auch zinsverbilligte Kredite vorgesehen, auch eine Kombination beider 

Förderungen ist zulässig. 
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Ölterreichische Btllurnhilfe 

Mit der GewihruDg von Sozi.JbUfen für anverschuldet in Not prarene lInd- und 

fmltwut»:NftJjeiw; Beuiebe als ÜberbriicIampbi IOD vor allem eine Milclenml 
eiDc:r durch ein besoDderes Ereipis eawmdenen NOISib·.tion em:icht waden. 

3.5. Förderung von ökologischen Produktionsweisen 

Fruchrfolgeförderun, 

1m Jahre 1992 1011 ein neues rorderunpmode1l für die pflmz;licbe Produktion 

(Fruc:mtolgefördenmg) mit PläcN:iqltimial für Acker-, GriiDlaDd- und Spezialtulturen 

eiDgefi1bn und vom Bund sowie den l..indem durch den Wegfall der bis einschlie8lich 

1991 erfolgten Mineta!ölsteuervergiinmg (MSV) finanziert werden. 

Biologischer LQndbQu 

Der Ausbau der Orgmiwionssuuktur ist ein Schwerpwlkt in der Förderung des 

biologischen Landbaues, cüe Mittel kommen bauptsäcblic:b den anerkannten Verbän

den zugute. 1992 werden die Mittel zur direbc:n finanziellen Unterstützung von biolo

gisch winschaftenden Betrieben wesentlich erhöht. Damit wird ein Anreiz zur Umstel

lung auf diese c:nensive und amwebschonende Produktionsweise gesetzt. Der biolo

gische Landbau profitiert auch von mderen Aktionen des Bundesministeriums fiir 

Land- und Fomwinschaft, wie lnnovations-, Verma:rbungs- und lnvestitionsfor

derung. 

Umwe Irgere ehrt D 'ng erlQ g trsrlirren 

EiDe umweltgerechte Winschaftsdüngerlagerung und -ausbringlmg morden ent

lpfCChende Lage:tXtpazitiilen (notwendige Lagerzeit: 4 - 8 Morwe). Da ein groBer 

Fehlbedarf an ausreichendem Güllegruben- und Festmist1agemwm in den viehhalten

den Betrieben gegeben ist, wird die Errichtung und Sanierung solcher Anlagen unter

stützt. 

Neubtwaldungtn 

Nicht nur Brachen, sondern auch die Begründung von naturnahen Mischwäldern 

auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, sofern die Neubewaldung im landeskulturellen 

"\ . 
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Imen:sae (Schutt- und Wohlfabnsfunktion) liegt, dient der Entlastung der agrarischen 

Überschußproduktion. 

3.6. Forderung von Bildung, Forschung und Grundlagenarbeit 

Londwirucho!tliches Berotungswesen 

Die Wahmebmung der vordringlichen Erfordernisse im Agrubereich setzt ein 

wUksames Beratungswesen voraus. Die heute relevanten BeranmgsiDhalte und -

angebote, etwa im Zusammenhang mit der Produktionsumlenkung, Kostensenkung 

undIoder mit den Bemühungen um einen gez.ielten und umweltschonencleren Produk
tionsmineleinsatt, enuprechc:n auch den vo1kswinschaftlic Zielsettungen der 

Agrazpolitik. 

Forstliches Berotungswesen 

Mit einer fachlich fundienen Waldbewinschaftung wird die Leistungskraft des 

bäuerlichen Waldes gesteigert und damit die wiruchaftliche Kraft des bäuerlichen Be

sitzes gefestigt. Die Verbesserung der Ausnützung der forstlichen Ressourcen unter 

Beachtung der ökologischen Notwendigkeiten sowie die weitere Hebung der Waldge

sinnung erfordern intensive forstliche Aufklärung und Beratung. Zu diesem Zweck 

werden eDtspechende Maßnahmen, die von den Ländern, Landwirtschaftskammern 

und verschiedenen Institutionen abgewickelt werden. finanziert. 

Londwirucho!tliches Bildungswesen 

Im Rahmen der verschiedenen Bildungsmaßnahmen für die ländliche Jugend ist 

die außerschulische Landjugendarbeit der bäuerlichen lnteressensvcnretung und an

derer Fonbildungsinstitutionen für die ländliche Jugend von besonderer Bedeutung. 

Kommereigene Bildungsstätten 

Bildungs- und Kursstänen sind vielfach Voraussetzung für die Durchführung 

von Bildungsmaßnahmen für die in der Land- und ForstWirtschaft Tätigen. Daher wer

den Zuschüsse aus dem Budget gewähn. 
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Forschllngswesen 

Die vom BUDdes:ministeri für LInd- und Forstwirtschaft geforderten Vom

ben umfassen die zweckorientiene und qewanc:he Forschung auf den Gebielell der 

LmS-, Foat-, Wasser- UDd Emlhmngnrinscbaft. 

Erginund zu den bei weitem überwiegenden Forsclnmparbeiten in den eigenen 

Dienatellen werden vom Ressort m biefiir in Frage kommende Personen und Insti

tute, einscbUeBlich Universitjjten, Forschungsaufttäe und -forderungen vergeben. 

Mit Hilfe der Mittel aus dem Grünen Plm 1992 wird eine Forcleruni der For

schung durch Ausweitung und vemirkte in- und ausländiJche Koopelation qesttebt. 

Die Vergabe von Forschungsaufträgen und Fondwugsfördenmgen erfolgt im 

Rahmen der folgenden Forschungsziele, die in eingehenden Beratungen mit Praktikem 

und Wissenschaftern erarbeitet wurden. 

Landwirtschaftliche F orschungsziele: 

Steigerung der QUlllitlit 

- entsprechend den Anforderungen der Abneluner, 

- zur Erzielung eines optimalen Nährwenes und ZW' Hebung der inneren und 

äußeren Wertigkeit mit einem hoben Gehalt an lnhaltsstoffen, die eine ef

fizience Verwen.dung bei umwellschooender Produkrion und Verarbeitung er

möglichen; 

- Beachnmg von Qu,Jjtjjrsbestimmung, die Produktion und Vemwiaung 

Jleicherma8en miteinsc:hlieBt. 

Nllturgertcntt Produktion 

- bei Berücksichtigung der Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung und Einhaltung 

einer ökologisch vertretbaren standonsspeziflschen Intensität; 

- Beachtung der bettiebsspeziflschen Intensität mit entsprechendem gezielten 

Bettiebsmineleinsatt mit überprüfter Betriebsminelqualität. 
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Absicher"ng des bii"erlichen Betriebes bei Übereinstim

m"ng .. on Prod"k t ion "nd Nachfragt 

_ bei Dächendeckender Bewinschaftung und Gestaltung der Region als er

wünschten Lebensraum, 

- durch Zusammenarbeit mit den übrigen Winscbaftszweigen. 

- durch Stärkung der Konkurrenzfähigkeit in größeren Märkten und 

- durch Erzielung eines zufriedenstellenden Einkommens durch rationelle Pro

duktionstechnik, Erwerbskombinarion, Abgeltung überbetrieblicher und re

gionaler Leistungen sowie d.irekter Einkommensttansfers. 

Ziele der fomlichen Forschung sind die Erarbeitung neuer fachlicher Erkennt

nisse und wichtiger Entscheidungshilfen fur die Erfiillung der Aufgaben des Ressoru 

zur Verbesserung und nachhaltigen Sicherung der Nutz-, Schutz-, Wohlfahns- und Er

holungswirkung des Waldes, der bestmöglichen Ausnützung des Rohstoffes und Ener

gieträgers Holz sowie die Weiterentwicklung des forsttechnischen Systems der 

Wildbach- und Lawinenverbauung. 

Ziel der wasserwiruchaftlichen Forschung sind u.a. Erfordernisse des vor

beugenden Gewässerschutzes. die Sicherung der Wasserversorgung und der ökolo

gisch ausgerichteten Schutzes des Menschen und seines Siedlungsrawnes. 

3.7. Forstliche Förderung 

Forstliche Maßnahmen 

Unter diesem Begriff werden vor allem waldbauliche Maßnahmen zur Ver

besserung der NutzWirlrung des Waldes. verbunden mit einer winschaftlichen 

Stmung der bäuerlichen Betriebe. vemanden. Vielfach wird damit auch eine Ver

besserung der Schutz- und Wohlfahrtswirkung des Waldes erreicht. 

Um die Folgen der enonnen Sturmschäden des Jahres 1990 auszugleichen, sind 

auch 1992 auf dem Gebiet der Wiederauffomung der Schadensflächen verstärkte An

strengungen notwendig. Es eröffnet sich hier die Chance für die Begründung naturna

her Misch- und Laubwälder. Voraussetzung dafür ist jedoch die Herbeiführung trag

barer Wildstände, d.h., eine konsequente Absenkung des derzeit zu hohen Wildstan-
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des. 11m langfristig das Aufkmmnen der Miscbbamnlrten ohne Zäunung zu 

sewihrleisten. 

Maßnahmen des ForstschlItzes 

Zur Sicbenmg gesunder UDd leistungsfähiger Waldbestände sind oft Forst

ldummaBn'hmen DOtWeDd.i&. wobei ZUDdIIDend auf biologische Methoden. wie %oB. 

Ameiaenhege und Vogclschuu, übergegangen wird. 

Erha It"ngsb~stQnd ~ "nd Na t"rwa Idgese llschafun 

Als wichtige Übemrückunpmaßnlhme, bis Iectmisc:be Vorkehrungen eiDe 

wi:tbIme Verringenmg der Umwel1belasnmg brinBen, ist die Erhaltung der ge

Delischen Vielfalt der Waldbäume von großer Bedeutung. Hiczu wurde ein Progrllmn 

emellt, das drei SchwetpUDk!e enthält, und zwar die EIrichnmg von Emalnmgsbestiin

den und Narurwaldgesellscbaften (Waldreservate). die Samenbevorranmg und Errich

tung einer Samenbank sowie die Anlage von Samenplantagen und Klonarchiven. 

Die Förderung der Emaltunglbestände und NatuJ'WaldgeseUschaften hat den 

Aufbau einer bodenstindigen Verjüngungsresere umer VeDlleidung von Fremd

heIkünften, womöglich durch Nanuverjiingung, eventuell mit Ergänzung durch boden

ständiges Vennehrungsgut zum Ziel. 

Samenbank und Erhalnmgsplamagen werden vom Bund ebenfalls finanziert. 

Vorrangiges Ziel zur Bekämpfung des Waldsterbens bleibt jedoch die Aus

ac:halnmg der Ursachen; notWendige Maßnahmen werden konsequent fongesetz1. 

Förder"ng d~r Erhol"ngswirk"ng des Waldes 

Ein weiten:s Ziel gemäB FomgesetZ 1975 ist die Förderung der Erholungs

wirkung des Waldes. Es werden verschiedene Erholungseinrichtungen. wie z.B. Wan

derwege. Pllkplätze. Spiel- und RastpWze bezuschußt. 

B "n des %" S c h "ß %" r Wald b ra nd ver sie h t r" n g 

Damit werden durch einen Zuschuß aus Bundesmitteln die Waldbrand ver

sicherungsprämien für die Waldbesit:zer verbilligt. 
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Anlage von Energieholzfläehen 

Die Forstgesetmovelle 1987 ermöglicht in Ergänzung %U den landwinschaftli

eben Altemativen die EneIgieholzproduktion außerhalb des Forstzwanges. Durch die 

Förderung der Anlage von Encrgieho1zflächen wird versucht. verstäd:t land
winschaftliche Nutz:flächen ummwandeln, um die Marktanpassung in der Getreide

DDd Milcbproduktion zu erleichtem. 

A. ufforstung in H oeh 10 gen und S; eh erung des 

Sehurzwaldes 

Diesen Maßnahmen kommt im Gebirgsland ÖStetreich besondere BedeutunB 

Dl. Die Waldausswnmg ist in vielen wastrOphengefihrdeten Gebieten unterdurch

sc:hnittlich und auch der Zustand vieler Schuttwälder ist unbefriedigend, sodaS deren 

natürliche Schutz:funktion nicht mehr voll gegeben ist. 

Im KoalitiOllSÜben:inkommen 1990 mißt daher die Bundesn:gierung im Rah

men umfasseDder Umwe1ana8nahmen mm Schutz der Wälder der Schuttwaldsa

nicnmg Wld der Waldremmg Prioritll zu. 

Auf der Grundlage der im Frühjahr 1990 feniggestellten WaIdentwicklungs

pläne wurden die Schutzfunktionsflächen (Waldflächen, auf denen der Schuttwirlrung 

im öffentlichen Interesse höchste Wenigkeit zukommt, einschließlich der 

Schuttwälder und der Kampfzone des Waldes) fliichenmäßig ennitte1t und deren Ver

besserungsbedürftigkeit - gen:iht nach drei Dringlichkeitsstufen - dargestellt Demnach 

weist ÖSterreich rund 1.31 Mio. ba Schutzfunktionsflächen auf, das entspricht rund 1{3 

der Gesamtwaldfläche. Von diesen Flächen sind 3/4 sanienmgsbedürftig; lediglich 1/4 

kann derzeit voll die Schutz:funktion erfüllen. Für knapp SO % der sanierungsbedürfti

gen SchutZfunktionsflächen (cis. rund 480.000 ha) ist die sofortige Inangriffnahme der 

SanieTWlg erforderlich. 

Das BMLF erstellte ein bundesweites Schuttwaldverbesserungskonzept. auf 

dessen Basis numnehr von den Ländern in Abstimmung zwischen Forstbehörden. 

Landwinschaftskammem und Fomtechnischen Diensten der WL V regionale Sa

nierungsplanungen (LandesschutzWaldverbesserungskonzepte) ausgearbeitet werden. 

Aufgrund dieser Konzepte wird es möglich sein, die seit zwei Jahrzehnten lau

fende Förderung der SchutzWaldverbesserung und Hochlagenaufforstung gezielter als 

bisher vorantreiben m können. 
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Erschließllng \Ion Wildbacheinzilgsgebieten 

In der Eddinmg der BUDdesrcgicnmg vom 18. Dezember 1990 wild in den Aus

fühnmpn über die Sicbenmg des LebeDsrIumes UDd der Umwelt nacbdriicklicl1 auf 

die Notwendigkeit der Sanienmg der ölttilleiclJischen Schutzwii1der hingewiesen. 

Hinsichtlich der fachlichen, organisatorischen WJd finan7ie1len Maßnahmen 
besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Ländem, den Gemeinden, den Interessen

tenvenretungen und den Waldbesittem. Zur FiDan%ienmg dieser landeskulrurellso be

deutenden Smierungsvorhaben konnte 1991 eine deutliche Anhetnmg der Mine! aus 

dem Grünen Plan (insbesondere durch eine kräftige Erhöhung der Mittel aus dem 

Kawtrophenfonds) erreicht werden. Die Dringlichkeitsreihung bei der Maßnahmen

aetmng mogt auf Basis der de%zeit in den Bundesländern in Ausarbeitung Itehenden 

Landesschuuwaldverbesserungskonz.epte, welche im Rahmen der Wüdbach- WJd 

Lawinenverbauung in engem Zusammenhang mit einer umfassenden Schutzbedarfser

hebung stehen. Für die Sanierung der SchutzWaldbestinde stehen 1992 Bundesmittel 

(inkl. K.uastropheofonds) zur Verfiigwlg. Im unminelbaren Zusammenhang mit inte

gralen SchutzWaldsanierungsprojekten lind neben waldbaulichen Maßnahmen allen

falls auch begleitende fom- und landwinschaftliche Erschliessungen die Folge. 

Forstlich~ BringungsanlDg~n und RDtionDlisi~rung d~r 

Forstarb~it 

Ziel dieser Förderung ist die Verbesserung der Wirkungen des Waldes durch 

eine angemessene und landscbaftsschonende Walderschließung, die Rationalisierung 

der Fonwbeit und die Ennöglichung einer intensiven, pfleglichen und naturnahen Be

winschafmng der erschlossenen Waldflächen. 

3.8. Kreditpolitische Maßnahmen 

Die Verbilligung und Sichenmg von Investitionskrediten für die Land- und 

Fomwinschaft ist eine Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Betriebe. Es sind 

daher im Rahmen der Maßnahmen gemäß § 10 des Landwinschaftsgesetzes die zur 

Verbilligung der Kredite des privaten Kapitalmarlaes notwendigen Zinsenzuschüsse 

aus dem Grünen Plan bereitzustellen. 
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Agrarinvestitionskredite 

Durch den Zinsenzuschuß des Bundes sollen die Kosten der Agrarinvestitions

laed.ile fiir die Dulehensnehmer auf ein wirtschaftlich veraetbares Ausmaß gesenkt 

werden. Die Bruttozinskondition ist an die Sekundärmarlarendite gebunden. Diese er

Jedmet lieh IDS der SekundämwiareDdite plus einem Zuschlag von 0,5 % inklusive 

Spe8eD (balbjlibrlicbe Zinsanpassung). Das Bundesministerium für Land- und Forst

wirtschaft kann für Kredite, die im Jahre 1992 genehmigt werden, auf das jeweils 

aushaftende Kreditvolumen folgende Zinsenzuschüsse gewähren: 

SO,*, des dem Kredjtnebmer verrechneten Bruttozinss!ltteS bei: 

- bettiebserbaltenden Investitionen in den Programmgebieten; 

- dem Ausbau ländlicher Infrastruktur in den Programmgebieten; 

- der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur (Maßnah

men, durchgeführt von natürlichen Personen und Personenvereinigungen ); 

- der VersWkung innovativer Aktivitäten; 

- der verstärlaen Nuttung von Biomasse und anderer Energiealtemativen; 

- der Errichtung von umweltgerechten Düngesammelanlagen und der Umste]

lung auf besonders tierfreundliche Haltungssysteme 

- Investitionen von Hofiibemehmcm; 

- Gewächshausbauten samt Nebenanlagen und Investitionen %Ur Einsparung 

von Energie in Gewächshäusern. 

36 % des dem K.reditnehmer verrechneten Bruttozinssatzes: 

- bei allen übrigen AIK-FörderungsfaIlen. 

25 % des dem Kreditnehmer verrechneten Bruttozinssatzes: 

- bei Wohnbaumaßnalunen in Programmgebieten oder 

- bei Wohnbaumaßnalunen von Hofiibemehmem; 

- beim Landarbeitereigenheimbau 
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18 " des dem KmUtnebmer verrechneten Brunozinssatt.es: 

- bei a1leD tlbripn AIK-WobnbmmaBnabmen. 

Der 2S "iae und der 18 "iae Zjnse:nn1vbuB des BUDdes wird nur unter der 

BediDguug JeW~ weDD im jeweiligen Bundesland ein gleicbhober ZinseDZuschuS 

Jeleistet wird. 

Sonstige Kredite 

Für die VerbiIligung von Fromchäden- bzw. Belriebsminelkrediten aus AnlaS 

von K.uastropbenfällen kÖDDeD Zinsenzuschiisse gewährt werden. 

Konsolidierung 

(von Verbindlic:bkeiu:n land- und fomwinschafüicher Betriebe) 

Ziel der Förderung ist die dauerhafte Sanierung von land- und fomwinschaftli

ehen Betrieben, die unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind. durch 

Konsolidierung bestehender Verbindlichkeiten. 

Agrarsonderkredite 

Die LandwinBchaft hat sieb an die sieb ständig ändernden technischen und 

wirtschaftlichen Verbälmisse anzupassen. Das BUDdesministeriu für Land- und 

Fomwinschaft kann für Kn:dite, die von den einbezogeocn KJeditinstituten im Rah

men des zur Verfügung SIebenden Teilk:reditvolumens vergeben werden, einen Zinsen

zusc:huß von 2 'l? p.a. zu den jeweils aushaftenden Kreditbeträgen leisten. 

-.-.-.-.-.-.-

Insgesamt dokumentien der Grüne Plan 1992 die Absicht und das Bestreben der 

Bundesregierung, Östeneichs Land- und Forstwirtschaft auf dem Weg in ein neues 

Europa wirksam und zukunftsorientien zu unterstützen. 
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